
                         
 
 
 
 

Stand: 25.06.2019 / QM, VIII.2 
Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung (AStA/StuPa/Fachschaften) 1/ 3 
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ANTRAG AUF GENEHMIGUNG EINER VERANSTALTUNG 
Bitte spätestens vier Wochen vor der geplanten Veranstaltung im Sachgebiet VIII.2 einreichen. 
 
Füllen Sie diesen Antrag erstmals aus und benötigen weitere Ausfüllhinweise? Diese finden 
Sie bei Bedarf im Dokument „Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung - Ausfüllhinweise“.  
 
Zu senden an: 
Hochschule RheinMain 
Sachgebiet VIII.2 

Posteingang: 

 Wiesbaden  Rüsselsheim 
     Bitte senden Sie diesen Antrag per Haus-
post oder E-Mail an den Standort, an dem Ihre 
Veranstaltung stattfinden soll. 
 
 
Kontaktdaten Antragsteller*in 
 
Veranstalter*in (AStA, StuPa etc.): E-Mail:  

Verantwortliche Person (Name, Vorname): Telefon: 

 

Beschreibung der Veranstaltung  

Veranstaltungstitel / Zweck der Raumnutzung: 
 

Veranstaltungstermin: 
 

von  
 
bis  
 

 
Aufbau und Vorbereitung: 

 
Abbau/Rückbau: 

am am 

von von 

bis bis 

   Bitte planen Sie bei der Reservierung des Raumes Ihre Vor- und Nachbereitungszeiten ein. 
Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer*innen: 
 
 
 

     Ab einer Personenzahl von 200 werden für 
eine Veranstaltung Sanitäter*innen benötigt, die 
Sie entweder selbst stellen oder über eine 
Hilfsorganisation verpflichten können. 
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Benötigte Flächen / Räume 

     Räume und Flächen müssen vorab vom Veranstalter selbst reserviert werden. Bitte klären Sie 
die Reservierung des gewünschten Raumes vorab über das entsprechende Dekanat / Sekretariat. 

Standort: KSR UDE BBS Rheinstr. Rüss. 

Räume/Gebäude: Foyerfläche in Gebäude: Außengelände an Gebäude: 

Planen Sie Auf- oder Umbauten (Veränderung der Möblierung, Messestände, Bühnen etc.)? 

     Wenn ja: Bitte Lageplan / detaillierte Beschreibung beifügen.       Ja          Nein 

Ist die Nutzung eines Holzkohle- (ausschließlich in Rüsselsheim) oder Elektrogrills geplant? 

  Ja          Nein 

Anmerkungen (z.B. „Raum ist angefragt, Rückmeldung steht noch aus“, „Bitte um Gebäudeplan 
zum Einzeichnen von Aufbau“ o.ä.): 

Die Veranstaltung ist mit dem Fachbereich (Dekan*in), in dessen Räumlichkeiten sie stattfinden 
soll, abgesprochen. 

Datum Unterschrift (und ggf. Stempel) Dekan*in 

Je nach Veranstaltung kann es notwendig werden, im Vorfeld oder Nachgang Sonderdienste zu 
beauftragen (z.B. Wachdienst, Reinigung, Abfallentsorgung). Die anfallenden Kosten externer 
Dienstleister werden an Sie als Veranstalter weitergleitet. Welche Sonderdienste notwendig 
werden, muss der Veranstalter nach Antragseingang mit SG VIII.2 absprechen. 

Zusammen mit der schriftlichen Genehmigung Ihrer Veranstaltung erhalten Sie Hinweise auf 
anzuerkennende Bedingungen und Ordnungen. Mit Ihrer Unterschrift unter diesen Antrag erklären 
Sie, dass Sie die Genehmigung aufmerksam durchlesen werden und sich bei Rückfragen an 
Sachgebiet VIII.2 wenden. Hört das Sachgebiet nichts mehr von Ihnen, gelten die Bedingungen 
als akzeptiert. 

Datum Unterschrift (und ggf. Stempel) Antragsteller*in 
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Sie benötigen Unterstützung beim Ausfüllen des Antrags? 
Hier finden Sie zusätzliche erklärende Hinweise 
zu den im obigen Formular auszufüllenden Punkten. 

Wenn Sie zusätzliche Wasseranschlüsse, Abwasseranschlüsse oder Starkstrom benötigen, klären 
Sie die bestehenden Möglichkeiten bitte per E-Mail an TGM@hs-rm.de mit dem Sachgebiet IV.3. 

Wenn Sie technische Unterstützung in Sachen IT benötigen (Geräteausleih, Unterweisung in 
Medientechnik etc.), wenden Sie sich bitte per E-Mail an service-itmz@hs-rm.de an das ITMZ. 

Anlagen (in Kopie); ggf. nachzureichen
Lage-/Aufbauplan der Veranstaltung (für alle Aufbauten) 

Genehmigung der Stadt (bei Außenveranstaltungen nach 22 Uhr) 

Nachweis über Veranstaltungsanmeldung bei der Stadt (Speisenverkauf, Alkoholausschank) 

Nachweis über GEMA-Anmeldung 

Nachweis der Verpflichtung von externen Sanitätern (ab 200 Personen) 

Nachweis der Sanitäterausbildung sowie Kontaktdaten bei intern benannten Sanitätern 

Ausfüllhinweise 

mailto:TGM@hs-rm.de
mailto:service-itmz@hs-rm.de
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AStA/StuPa/Fachschaften 


 
ANTRAG AUF GENEHMIGUNG EINER VERANSTALTUNG 


- Ausfüllhinweise -  
 
Grundsätzliches 
 
     Mit diesem Formular beantragen AStA, StuPa und andere studentische Gruppierungen die 
Nutzung von Räumen und Flächen der Hochschule RheinMain. Jede Nutzung von 
Hochschulräumen und -flächen durch Externe muss beantragt und genehmigt werden. Details zu 
den Raumvergabebedingungen der Hochschule RheinMain finden Sie in der Amtlichen Mitteilung 
203, die Ihnen das Sachgebiet VIII.2 zusammen mit diesem Antrag aushändigt. 
     Um eine rechtzeitige Bearbeitung inklusive aller notwendigen Absprachen gewährleisten zu 
können, reichen Sie den Antrag bitte spätestens vier Wochen vor der geplanten Veranstaltung 
im Sachgebiet VIII.2 ein. 
 
 
Beschreibung der Veranstaltung 
 
     Bei Serienterminen mit gleichem Format (z.B. Vortragsreihen) können Sie mehrere mit 
Semikolon voneinander getrennte Veranstaltungsdaten mit einem einzigen Formular beantragen. 
     Bei Veranstaltungen außerhalb der Gebäudeöffnungszeiten können zusätzliche 
Wachdienstkosten anfallen. 
     Bei Außenveranstaltungen mit einem Ende nach 22 Uhr bedarf es zusätzlich zur Genehmigung 
der Hochschule einer Genehmigung des Ordnungsamtes Wiesbaden bzw. Rüsselsheim. 
     Bei aufwändigen Auf-/Um- und Abbauarbeiten durch den Hausdienst müssen dessen 
Dienstzeiten beachtet werden (6 bis 14 Uhr, freitags 6.30 bis 12 Uhr). Hier kann eine 
Raumreservierung am Vor- oder Folgetag nötig sein. 
     Bei größeren Veranstaltungen sind eine Begehung und Abnahme durch Sachgebiet III.6 
notwendig (Brandschutz und Rettungswege). Die zuständigen Kolleg*innen werden auf Sie 
zukommen. Bitte planen Sie beim Aufbau ausreichend Zeit für die Begehung ein. 
     Ab einer Personenzahl von 200 werden für eine Veranstaltung Sanitäter*innen benötigt, die 
Sie entweder selbst stellen oder über eine Hilfsorganisation verpflichten können. 
     Je nach Art der Veranstaltung und Anzahl der zu erwartenden Besucher entscheidet das 
Sachgebiet VIII.2, ob ein Wachdienst beauftragt wird. Die Anzahl der Wachleute wird ebenfalls 
von SG VIII.2 festgelegt. Die Wachdienstkosten trägt der Veranstalter. Der aktuelle Preis pro 
Wachstunde kann im SG VIII.2 angefragt werden. 
 
 
Benötigte Flächen/Räume 
 
     Benötigen Sie für Ihre Veranstaltung mehrere Räume, tragen Sie diese durch Kommata 
voneinander getrennt ein. Sie benötigen nicht für jeden Raum einen eigenen Antrag. 
     Wenn Sie eine Veranstaltung im Außengelände oder Foyer planen, fügen Sie Ihrem Antrag 
bitte einen Lageplan Ihres geplanten Aufbaus bei. 
     Bei Veranstaltungen mit Aufbauten wie Messeständen, Bühnen oder ähnlichem oder baulichen 
Veränderungen sind eine Begehung und Abnahme durch Sachgebiet III.6 notwendig (Brandschutz 
und Rettungswege). Die zuständigen Kolleg*innen werden auf Sie zukommen. 
     Soll eine Bühne errichtet werden, ist für die Abnahme eine konkrete Ansprechperson zu 
benennen, die mit dem Bühnenaufbau vertraut ist. 
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AStA/StuPa/Fachschaften 


 
     Ist die Nutzung eines Grills geplant, beachten Sie bitte, dass nur im Innenhof des B-Gebäudes 
in Rüsselsheim mit Holzkohle gegrillt werden darf. An allen anderen Standorten dürfen nur 
Elektrogrills genutzt werden. 
     Da die Dekanate über Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten Bescheid wissen sollen, wird 
Ihr Veranstaltungsantrag nur bearbeitet, wenn er auch die Unterschrift eines Dekanatsmitglieds 
trägt. 
 
 
Anlagen 
 
     Für Veranstaltungen im Außengelände oder Foyerbereich sowie Veranstaltungen mit 
Aufbauten (Messestände, Bühne etc.) wird ein Lageplan benötigt. Anhand dieses Plans – der 
auch handgezeichnet sein kann – bereitet sich die Arbeitssicherheit (SG III.6) auf die Begehung 
und Abnahme vor. 
     Der Anhang Sonderdienste dient der Beauftragung von zusätzlicher Reinigung, Bereitstellung 
von Müllcontainern und ähnlichem.  
     Findet Ihre Veranstaltung im Außengelände statt und geht über 22 Uhr hinaus, kann Abt. VIII 
sie nur genehmigen, wenn eine Genehmigung der Stadt Wiesbaden bzw. Rüsselsheim 
(Ordnungsamt) beiliegt. 
     Auch der Verkauf von Speisen sowie der Ausschank alkoholischer Getränke müssen bei der 
Stadt angemeldet werden. Abteilung VIII benötigt einen Nachweis über diese Anmeldung. 
     Planen Sie, bei Ihrer Veranstaltung Musik zu spielen, müssen Sie das bei der GEMA 
anmelden. 
     Ab einer Personenzahl von 200 werden für eine Veranstaltung Sanitäter*innen benötigt, die 
Sie entweder selbst stellen oder über eine Hilfsorganisation verpflichten können. Ihrem Antrag ist 
entweder der Nachweis über die Verpflichtung externer Sanitäter oder der Ausbildungsnachweis 
von Ihnen benannter Sanitäter beizulegen. 
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